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Im Focus

BFH: Externer Datenschutzbeauftragter muss Gewerbesteuer zahlen
Ein selbständiger Rechtsanwalt, der zugleich für andere Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter tätig ist, übt eine
 gewerbliche Tätigkeit aus. Das hat der BFH mit Urteil vom 14.01.2020 – VIII R 27/17 entschieden.
Das Gericht war mit dem zuständigen Finanzamt, das Gewerbesteuer für die Datenschutztätigkeit festgesetzt hatte, der Auffas-
sung, dass keine freiberufliche Tätigkeit i.S.d. § 18 Abs. 1 EStG vorliege. Ein externer Datenschutzbeauftragter sei gewerblicher
 Unternehmer, auch wenn er zugleich als Rechtsanwalt tätigt sei. Er übe damit keine dem Beruf des Rechtsanwalts vorbehaltene
Tätigkeit aus, vielmehr werde er in einem eigenständigen, von seiner Anwaltstätigkeit abzugrenzenden Beruf tätig. Der Daten-
schutzbeauftragte berate in interdisziplinären Wissensgebieten. Hierfür müsse er zwar neben datenschutzrechtlichem Fach -
wissen auch Fachwissen in anderen Bereichen (z.B. der Informations- und Kommunikationstechnik und der Betriebswirtschaft)
besitzen. Eine spezifische akademische Ausbildung müsse er aber – anders als ein Rechtsanwalt – nicht nachweisen. Daher sei
der Kläger als Datenschutzbeauftragter auch nicht in einem dem Rechtsanwalt ähnlichen Beruf tätig.                > DokNr. 20005648

Leitfaden der BNetzA: TK-Netzbetreiber dürfen Datenverkehr bei Überlastung steuern 
Zur Bewältigung unerwarteter Überlastungen im Telekommunikationsnetz hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) am 25.03.2020
einen Leitfaden mit Lösungen und Maßnahmen für ein zulässiges Verkehrsmanagement veröffentlicht. Danach dürfen die Be -
treiber der Telekommunikationsnetze im Fall einer Überlastung durch die Corona-Krise den Datenverkehr entsprechend steuern,
um das Netz am Laufen zu halten. Während der aktuellen Corona-Pandemie werden aufgrund von Schulschließungen und Heim-
arbeit das Internet und damit die Telekommunikationsnetze in Deutschland stärker als üblich genutzt. Insbesondere Dienste wie
Videostreaming und Downloads von Online-Spielen sind sehr datenintensiv. Die Behörde teilte in ihrem Bericht zur Auslastung der
Telekommunikationsnetze vom 25.03.2020 mit, dass die Netze derzeit stabil seien und gravierende Beeinträchtigungen aktuell
nicht erwartet würden. Die Anbieter wären auf eine Zunahme des Datenverkehrs gut vorbereitet, die Netzbetreiber berichteten
täglich an die BNetzA.
Die proaktiven Maßnahmen von großen Inhalteanbietern wie Netflix, Youtube, Amazon oder Facebook, zur Netzentlastung ihre
Übertragungsqualitäten für Streamingdienste zu drosseln, hieß die Behörde gut. Damit leisteten alle beteiligten Marktakteure
 einen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen. Im Überlastungsfall dürften die TK-Netzbetreiber dies auch
 gezielt steuern und etwa Videostreaming hintenanstellen, um Telefonate weiter zu ermöglichen. Im Normalfall widerspricht eine
solche Steuerung dem Grundsatz der Netzneutralität, demzufolge alle Daten gleichbehandelt werden müssen. Sollte einer der
 Betreiber sich für eine Priorisierung von Daten entscheiden, müsse die Netzagentur informiert werden, hieß es.
Zurzeit seien die Netze stabil; Funktionsstörungen, die derzeit von Internetnutzern erlebt werden, hätten häufig Ursachen, die
 außerhalb des Einflussbereichs der Netzbetreiber liegen, z. B. Unterdimensionierung der Kapazitäten für HomeOffice.
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 20005649
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